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MITBESTIMMUNG

Mehr Rechtssicherheit für Betriebsräte
Die Verunsicherung bei der Bezahlung von Betriebsräten hat der Mitbestimmung geschadet.  
Mit einer Gesetzesänderung will die Bundesregierung nun endlich Rechtssicherheit schaffen.

Betriebsratsmitglieder dürfen nicht weniger verdienen als 
vergleichbare Beschäftigte mit betriebsüblicher berufli-
cher Entwicklung. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit we-
der benachteiligt noch begünstigt werden. So steht es im 
Betriebsverfassungsgesetz. Doch unterschiedliche Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesar-
beitsgerichts hatten zuletzt für Verunsicherung gesorgt. Be-
triebsräte und Betriebsrätinnen mussten befürchten, dass 
ihre Vergütungen gekürzt oder sogar zurückgefordert wer-
den. „Die zwischenzeitlichen Unsicherheiten haben zu 
heftigen Verwerfungen geführt“, schreibt Thomas Klebe, 
Gründungsdirektor des HSI und langjähriger Justitiar der 
IG Metall, in einer Stellungnahme für den Bundestag. Auf-
grund der unsicheren Rechtslage hätten Betriebsratsmit-
glieder ihr Amt aufgegeben. Dies habe der betrieblichen 
Mitbestimmung massiv geschadet – in einer Situation, in 
der viele Unternehmen vor grundlegenden Veränderungen 
stünden und die Mitbestimmung eine herausragende Rol-
le für den sozialen Ausgleich und Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft spiele.

Dass die Bundesregierung die gesetzlichen Vorgaben 
nun weiter präzisieren wolle und dazu eine Änderung des 
Betriebsverfassungsgesetzes in den Bundestag eingebracht 
habe, sei ein Schritt in die richtige Richtung, so Klebe. Aus-
drücklich zu begrüßen sei, dass der Entwurf die Zustim-
mung der Sozialpartner gefunden habe. 

Was sieht der Gesetzentwurf konkret vor? Zunächst soll 
der Begriff des „vergleichbaren Arbeitnehmers“ im Gesetz 

genauer bestimmt werden. Zusätzlich können Arbeitgeber 
und Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung ein Verfah-
ren zur Definition „vergleichbarer Arbeitnehmer“ regeln. 
Maßstab für das Entgelt soll der Zeitpunkt der Übernah-
me des Betriebsratsamts sein; eine spätere Neufestsetzung 
ist möglich, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. Außerdem 
soll klargestellt werden, dass keine Bevorzugung oder Be-
nachteiligung vorliegt, wenn das Betriebsratsmitglied die 
betrieblichen Anforderungen und Kriterien für die Vergü-
tung, zum Beispiel auch aufgrund der im Betriebsratsamt 
erworbenen Kenntnisse und Qualifikationen, erfüllt. „Die 
in dieser Vorschrift angestrebte Änderung ist eine überfäl-
lige Klarstellung, die die für Management und Betriebsrat 
völlig unzumutbare Grauzone von Strafbarkeit beseitigt“, 
schreibt der Jurist. 

In zwei Punkten geht der Entwurf nach Ansicht von Kle-
be allerdings nicht weit genug: Die Betriebsvereinbarung 
sollte für den Betriebsrat erzwingbar sein. Zudem sollten 
bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der allgemei-
nen Zuwendungen generell die durch die Betriebsratstätig-
keit erworbenen Qualifikationen und Erfahrungen sowie die 
dauerhaft wahrgenommenen Aufgaben berücksichtigt wer-
den – und zwar auch im Gesetzestext und nicht nur in der 
Begründung.<
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes,  
Bundestags-Drucksache 20/9469, April 2024 Link zur Studie

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deut-
sche Wirtschaft in den nächsten drei 
Monaten eine Rezession durchläuft, 
ist spürbar gesunken. Der Konjunktur-
indikator des IMK weist für das zwei-
te Quartal 2024 von April bis Ende Juni 
eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 
48,7 Prozent aus. Anfang März be-
trug sie für die folgenden drei Mona-
te noch 58,3 Prozent. Damit zeigt das 
nach dem Ampelsystem arbeitende In-
strument erstmals seit Juni 2023 nicht 
mehr „rot“ an, sondern „gelb-rot“, was 
eine erhöhte konjunkturelle Unsicher-
heit bedeutet, aber keine akute Rezes-
sionsgefahr mehr. 

Der Rückgang des Rezessionsrisikos 
beruht vor allem darauf, dass sich die 
Industrie erholt hat. Da sich die Ener-
giepreise stabilisiert haben, geht das 
IMK davon aus, dass auch die Produk-
tion in energieintensiven Branchen 
und insbesondere in der Chemiein-
dustrie „ihren Tiefpunkt durchschrit-
ten“ hat. Für eine weitere Erholung 
sprechen auch Zuwächse beim Ex-
port. Zusätzlich Hoffnung machen 
aufgehellte Stimmungs- und Finanz-
marktindikatoren. So hat der „Finanz-
marktstress“, den das IMK mit einem 
eigenen Indikator ermittelt, spürbar 
nachgelassen. 

Die neuen Indikatorwerte stehen im 
Einklang mit der aktuellen IMK-Kon-
junkturprognose, wonach sich die 
deutsche Wirtschaft nach einer Re-
zession im Winter langsam aus ihrer 
Schwächephase arbeitet. Dabei ge-
hen zunehmend vom privaten Konsum 
wichtige Impulse aus. „Im Jahresver-
lauf dürfte dann neben der steigenden 
Auslandsnachfrage auch die sich an-
gesichts moderater Inflation und wei-
ter steigender Löhne deutlich verbes-
sernde Kaufkraft der Haushalte dafür 
sorgen, dass es zu einer Belebung der 
Konjunktur kommt“, erklärt IMK-Ex-
perte Peter Hohlfeld.<
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Aussichten hellen sich auf

https://www.bundestag.de/resource/blob/998692/df1bbe2a9c99c5f41d504b07287f4dbd/Stellungnahme-Klebe.pdf

